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I. Vollstationärer Bereich 
 
1. Umstieg auf das Pflegestärkungsgesetz II (PSG II) 
 
1.1 Abschluss einer Rahmenvereinbarung gemäß § 86 Abs. 3 SGB XI über ein 

vereinfachtes Verfahren nach § 92c SGB XI als Übergangsregelung für die 
Vollstationäre Pflege im Saarland 

 
Mit dem Inkrafttreten des Pflegestärkungsgesetzes II (PSG II) zum 1. Januar 2016 hat der 
Gesetzgeber eine grundlegende Strukturreform der Pflegeversicherung auf den Weg 
gebracht. Den Beteiligten der Selbstverwaltung kam dabei die Aufgabe zu, die notwendigen 
Maßnahmen zur Umsetzung des PSG II auf Landesebene zu vereinbaren. Vor dem 
Hintergrund des vom Gesetzgeber vorgegebenen Umstellungsstichtages bis spätestens zum 
30. September 2016 hat die SPG im ersten Halbjahr 2016 den weitaus größten Teil ihrer 
personellen und zeitlichen Ressourcen in die Gestaltung des Umstieges auf das PSG II 
investiert. Nachdem der Vorstand einstimmig beschlossen hat, mit den Kostenträgern in 
Verhandlungen über eine Rahmenvereinbarung gemäß § 86 Abs. 3 SGB XI über ein verein-
fachtes Vergütungsverfahren nach 92c SGB XI als Übergangsregelung für die Vollstationäre 
Pflege im Saarland einzutreten, tagte die Verhandlungskommission in einer außerordentlich 
hohen Frequenz. 
 
Bereits in den Verhandlungen vom 28. April 2016 konnte sich die SPG mit den Kostenträgern 
abschließend auf eine Rahmenvereinbarung über ein vereinfachtes Verfahren als Übergangs-
regelung verständigen, welche die folgenden Eckpunkte beinhaltet: 
 
(1) Die für den Zeitraum vom 01. Januar bis 31. März 2016 für jede Einrichtung festgestellte 

durchschnittliche Personalmenge wird in ihrer absoluten Höhe eingefroren 
(„Personalkörpersicherung“).  

 
(2) Da wissenschaftliche Studien prognostizieren, dass sich nach Ablauf der 

Übergangsregelung die Einstufung der Bewohner in die fünf Pflegegrade gegenüber 
der bisherigen Einstufung verschlechtert, wurde diese zu erwartenden Änderung der 
Bewohnerstruktur bei der Budgetbemessung in der Weise vorweggenommen, dass 
zum Umrechnungsstichtag ein Zuschlag für das Bewohnerstrukturänderungsrisiko 
in Höhe von 2,85 % vereinbart wurde. 

 
(3) Als Ausgleich für die im Jahr 2017 zu erwartenden Personal- und 

Sachkostensteigerungen werden die Entgelte für Pflege sowie Unterkunft und 
Verpflegung um 2,35 % erhöht. 

 
(4) In der Erwartung, dass im Laufe des Jahres 2017 gesicherte Daten über die Einstufung 

in die fünf Pflegegrade vorliegen, wird auf der Basis einer IST-Datenerhebung im Laufe 
des Jahres 2017 mit Wirkung zum 01. Januar 2018 ein Modell zur Umrechnung der 
Personalschlüssel auf die fünf Pflegegrade verhandelt und vereinbart. 

 
(5) Pflegeeinrichtungen, welche im Laufe des Jahres 2017 neu ihren Betrieb aufnehmen, 

können den saarlandweiten Durchschnitts-Personalschlüssel als „Over-All-Schlüssel“ 
anwenden. 
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Mit den rahmenvertraglichen Regelungen, welche mit Wirkung zum 1. Juni 2016 in Kraft 
traten, erfolgte eine sachgerechte Verteilung des von der Wissenschaft prognostizierten 
Bewohnerstrukturänderungsrisikos sowohl auf die Einrichtungsträger als auch auf die 
Kostenträger. Darüber hinaus wurde durch die Regelungen der Rahmenvereinbarung 
vermieden, dass bei einem Abschmelzen des Budgets im Laufe des Jahres 2017 ein Großteil 
der Einrichtungen zu Neuverhandlungen auffordern muss. 
 
Die auf der Grundlage dieser Rahmenvereinbarung verbandsweise geführten „Gebündelten 
Einzelverhandlungen“ über die Entgelte des Jahres 2017 fanden in der Zeit vom 20. Juni bis 
4. Juli 2016 statt. Seitens der Verbandsvertreter/innen wurde über keine nennenswerten 
Probleme berichtet; lediglich in einigen Fällen wurde seitens der Kostenträger die Plausibilität 
der von den Einrichtungen gemeldeten Quote der Bewohner/innen mit eingeschränkter 
Alltagskompetenz in Frage gestellt.  
 
 
1.2 Technische Umsetzung – Abschluss einer Übergangsregelung zum 

Abrechnungsverfahren für die Vollstationäre Pflege nach § 87a SGB XI 
 
Nach Abschluss der „Gebündelten Einzelverhandlungen“ ergaben sich im zweiten Halbjahr 
2016 Probleme hinsichtlich der konkreten Abrechnung der Vergütungen des Jahres 2017: 
Konkret zeigten sich Diskrepanzen als Folge der Tatsache, dass der Besitzstands-
schutzbetrag auf der Basis von monatsdurchschnittlich 30,42 Tagen ermittelt wurde, die 
Regelungen des saarländischen Rahmenvertrages für die Vollstationäre Pflege jedoch eine 
tagesgenaue Abrechnung der Entgelte vorsehen.  
 
Im November 2016 konnten sich SPG und Kostenträger auf eine Übergangsregelung zum 
Abrechnungsverfahren für die Vollstationäre Pflege nach § 87a SGB XI verständigen, deren 
wesentlicher Inhalt die Abrechnung auf der Grundlage der „Gemeinsamen Empfehlungen des 
BMG zur Umsetzung einer einheitlichen und rechtssicheren Vergütungsabrechnung in Voll-
stationären Pflegeeinrichtungen“, konkret also auf der Basis von monatsdurchschnittlich 30,42 
Tagen darstellt. Als Anlage zur der Übergangsregelung wurden Berechnungsbeispiele für die 
unterschiedlichen Szenarien beigefügt, welche den Einrichtungen und Trägern in einer kurz-
fristig anberaumten Informationsveranstaltung am 8. Dezember 2016 vorgestellt wurden. 
 
Darüberhinausgehende Fragen der Abrechnung, welche insbesondere die Fälle von Ein- und 
Auszug sowie Wechsel des Bewohners innerhalb des laufenden Monats betreffen, wurden 
noch im Dezember mit den Kostenträgern geklärt und in einem gemeinsamen Informations-
schreiben von SPG und Kostenträgern am 22. Dezember 2016 gegenüber den Einrichtungen 
kommuniziert. 
 
Rückblickend kann festgestellt werden, dass der Umstieg auf das PSG II im Saarland ohne 
größere Probleme vollzogen werden konnte; dies ist nicht zuletzt auch der Bereitschaft der 
Kostenträger zu pragmatischen Lösungen sowie den kurzen Kommunikationswegen zu 
verdanken. 
 
 
2. Verbesserung der ärztlichen Versorgung in Stationären Altenhilfeein-

richtungen – Projekt „Saarländische PflegeHeimversorgung Integriert 
Regelhaft (SaarPHIR)“ 

 
Bereits seit mehreren Jahren steht die SPG in Gesprächen mit der Kassenärztlichen 
Vereinigung Saarland (KVS) über eine Verbesserung der hausärztlichen Versorgung in 
Stationären Altenhilfeeinrichtungen. Alle bisher vereinbarten Ansätze für Kooperationen 
zwischen Ärzten, Altenhilfeeinrichtungen und Krankenkassen waren jedoch mit dem Mangel 
behaftet, dass sie lediglich von einzelnen Kassenarten getragen wurden.  
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Am 20. April 2016 stellte die KVS im Landkreis Neunkirchen ein Modellprojekt zur ärztlichen 
Versorgung von Pflegheimbewohnern vor; die Veranstaltung bildete den Impuls für ein 
landesweites Modellprojekt „Saarländische PflegeHeimversorgung Integriert Regelhaft 
(SaarPHIR)“, an welchem die KVS, die SPG sowie alle Kassenarten im Saarland als 
Projektpartner mitwirken. Zentraler Inhalt des Modells, das unter der Konsortialführerschaft 
der BARMER entwickelt wurde, ist der mögliche Abschluss von Verträgen gemäß § 119b 
SGB V zwischen Ärzten und Pflegeeinrichtungen mit einer klaren Festlegung der Rechte und 
Pflichten der Beteiligten; auf diese Weise kommt den Altenhilfeeinrichtungen die Rolle von 
gleichberechtigten Vertragspartnern zu.  
 
Zur Finanzierung des Projektes wurde seitens der BARMER ein Antrag beim Innovations-
fonds gemäß § 90a SGB V beim Gemeinsamen Bundesausschuss (GBA) gestellt. Für die 
SPG als Konsortialpartner eröffnet sich somit die Möglichkeit, dass die auf Seiten der 
Einrichtungen erforderlichen personellen Ressourcen über Mittel des Innovationsfonds 
refinanziert werden. 
 
Am 27. Juni 2016 erfolgte die Unterzeichnung des „Letters off Intent“; der Projektstart ist für 
das Jahr 2017 vorgesehen. 
 
 
II. Ambulanter Bereich 
 
1. Leistungen der Häuslichen Krankenpflege gemäß § 37 SGB V 
 
1.1 Verhandlung über die Beschreibung sowie Vergütung neuer Leistungen 
 
1.1.1 Grundpflege und Hauswirtschaftliche Versorgung gemäß § 37 Abs. 1a 

SGB V 
 
Durch das Krankenhausstrukturgesetz (KHSG) wurde im Jahr 2016 erstmals ein Rechtsan-
spruch von Versicherten ohne anerkannte Pflegebedürftigkeit im Sinne des SGB XI auf Leis-
tungen der Grundpflege und Hauswirtschaftlichen Versorgung gemäß § 37 Abs. 1a SGB V 
geschaffen. Der Vorstand der SPG hat die Verhandlungskommission „Ambulant“ mit Datum 
vom 7. Juli 2016 beauftragt, mit den Krankenkassen in Verhandlungen über eine Vereinbarung 
über Art, Inhalt und Vergütung dieser Leistung einzutreten.  
 
Innerhalb der SPG bestand Einvernehmen in der Einschätzung, dass es sich bei den als 
Leistungsberechtigte infrage kommenden Personen um eine sehr heterogene Gruppe handelt, 
deren konkrete Bedarfe an Grundpflege sowie Hauswirtschaftlicher Versorgung derzeit 
schwer abzuschätzen sind. Vor dem Hintergrund dieser Einschätzung hat die SPG den 
Krankenkassen den Abschluss einer zeitlich befristeten Übergangsvereinbarung vorge-
schlagen. Nach mehreren Verhandlungsrunden konnten sich SPG und Krankenkassen – 
vorbehaltlich der Zustimmung der jeweiligen Beschlussgremien – in den Verhandlungen vom 
17. November 2016 auf eine Übergangsvereinbarung verständigen, welche im Wesentlichen 
für die Leistungen der Grundpflege eine sachgerechte Kombination von Leistungs-
komplexen aus dem Verzeichnis der Häuslichen Pflege gemäß § 36 SGB XI vorsieht; die 
konkrete Leistungskomplex-Kombination ist dabei abhängig von der jeweiligen 
Einsatzhäufigkeit pro Tag.  
 
Die Abstimmung insbesondere innerhalb der Beschlussgremien des vdek zog sich über 
mehrere Monate hin; aus Sicht der SPG bestätigt dies die dringende Notwendigkeit, das 
Verfahren der Beschlussfassung durch die Beschlussgremien auf Kassenseite zu 
beschleunigen.  
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1.1.2 Parenterale Ernährung 
 
Bereits im Jahr 2015 trat die SPG mit den Krankenkassen in Verhandlungen über eine 
angemessene Vergütung für die Leistung „Parenterale Ernährung“ ein. Hintergrund war die 
Erkenntnis, dass diese Leistung im Vergleich zur „normalen“ Infusion deutlich zeitaufwändiger 
und von daher mit dem bisher gezahlten Preis für die „normale“ Infusion nicht auskömmlich 
vergütet ist. Im Laufe der Verhandlungen wurde deutlich, dass auf Seiten der SPG keine 
ausreichende Transparenz über die Frequenz der Leistung „Parenterale Ernährung“ bestand; 
vor diesem Hintergrund verständigten sich die Verhandlungspartner darauf, zunächst eine 
fundierte Datenbasis zur Leistungsfrequenz zu erheben und die Verhandlungen über eine 
Neuvergütung der Leistung auf der Grundlage dieser Datenbasis im September 2016 fortzu-
setzen.  
 
Die vereinbarungsgemäß durchgeführte Frequenzerhebung brachte die Erkenntnis, dass der 
Anteil der Leistung „Parenterale Ernährung“ am Gesamtleistungsvolumen außerordentlich 
gering ist. Aus verhandlungsökonomischen Gründen hat der Vorstand daher einstimmig 
beschlossen, im Rahmen einer kompromissweisen Einigung von der ursprünglichen 
Forderung der SPG nach einer Vergütung im Umfang von 21,96 € abzurücken und das 
Angebot der Kassen zu akzeptieren, wonach für die Leistung „Parenterale Ernährung“ der 
zweifache Preis der „normalen“ Infusion vergütet wird. 
 
 
1.1.3 MRSA-Eradikationstherapie 
 
Bereits im Jahr 2015 trat die SPG mit den Krankenkassen in Verhandlungen über eine 
Umsetzung des Rechtsanspruchs der Versicherten auf die Leistung „MRSA-Eradikations-
therapie“ ein. Konkret sah der Vorschlag der SPG die Vereinbarung eines Maßnahmen-
bündels vor, welches nach Überzeugung der SPG vollumfänglich dem SGB V zuzuordnen ist. 
Die Krankenkassen vertraten demgegenüber die Auffassung, dass die hauswirtschaftlichen 
Elemente aus dem vorgeschlagenen Maßnahmenbündel bei Personen mit Anspruch auf 
Leistungen der Pflegeversicherung dem SGB XI zuzuordnen sind und verwiesen auf die von 
der PflegeGesellschaft Rheinland-Pfalz zu dieser Problematik gestellten Anfrage an den GBA. 
 
Nachdem der GBA im Jahr 2016 die Rechtsauffassung der Krankenkassen bestätigt hat, legte 
die SPG den Krankenkassen einen modifizierten Vorschlag vor, welcher eine Differen-
zierung des Maßnahmenbündels in Leistungen für Personen mit Anspruch auf SGB XI-
Leistungen einerseits sowie in Leistungen für Personen ohne SGB XI-Anspruch vorsieht.  
 
Ein Verhandlungsergebnis konnte bisher nicht erzielt werden; die Verhandlungen werden im 
Jahr 2017 fortgesetzt. 
 
 
1.2 Kostenbezogene Vergütungsanpassung – Neustrukturierung der 

Vergütungssystematik 
 
In den Verhandlungen über die Leistungen der Häuslichen Krankenpflege gemäß § 37 SGB V 
hat die SPG gegenüber den Krankenkassen in Erinnerung gerufen, dass die Vergütungen für 
diese Leistungen im Saarland niemals betriebswirtschaftlich kalkuliert wurden. Die Grundlage 
der Vergütungen wurde im Jahr 1991 unter den Rahmenbedingungen des damals geltenden 
staatlich garantierten Defizitausgleichs gelegt und waren bereits zu diesem Zeitpunkt nicht 
kostendeckend. Da in den Folgejahren die Vergütungen stets nur (maximal) im Umfang der 
Grundlohsummensteigerung gemäß § 71 SGB V fortgeschrieben wurden, wird bis zum 
heutigen Zeitpunkt bei der Erbringung der Leistungen der Häuslichen Krankenpflege in der 
Mehrzahl der Fälle ein Defizit erwirtschaftet. 
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Vor dem Hintergrund dieser Einschätzung hat die SPG gegenüber den Krankenkassen 
angekündigt, in Verhandlungen über eine grundsätzliche Neustrukturierung der Leistungen 
der Häuslichen Krankenpflege gemäß § 37 SGB V einzutreten. Grundlage der Verhandlungen 
sollen dabei die Ergebnisse der in Rheinland-Pfalz von der Philosophisch-Theologischen 
Hochschule Vallendar (PTHV) im Jahr 2013 erstellten Studie über die für die Leistungser-
bringung notwendigen Zeiten sein; auf dieser Grundlage kann nach Einschätzung der SPG 
auch im Saarland ermittelt werden, bei welchen Leistungen Kostendeckung erzielt wird und 
welche Leistungen defizitär erbracht werden. Seitens der Krankenkassen wurde die grund-
sätzliche Bereitschaft zu Verhandlungen über die Vergütungsstruktur im Bereich der 
Häuslichen Krankenpflege erklärt; die Verhandlungen beginnen im Mai 2017. 
 
Zum Ausgleich der gestiegenen Personal- und Sachkosten haben sich SPG und Kranken-
kassen darauf verständigt, dass die Vergütungen für die Leistungen der Häuslichen Kranken-
pflege gemäß § 37 SGB V im Jahr 2017 im Umfang der Grundlohnsummensteigerung gemäß 
§ 71 SGB V, konkret also um 2,50 % erhöht werden. 
 
 
2. Leistungen der Häuslichen Pflege gemäß § 36 SGB XI 
 
2.1 „Gebündelte Einzelverhandlungen“ 
 
Auch für den Vergütungszeitraum 2017 konnten die Punktwerte der Leistungen der Häuslichen 
Pflege gemäß § 36 SGB XI nach dem verwaltungseffizienten Verfahren der verbandsweise 
geführten „Gebündelten Einzelverhandlungen“ vereinbart werden. Die unterschiedlichen 
Strukturen der Ambulanten Dienste werden durch unterschiedlich hohe Punktwerte 
abgebildet; die Vereinbarungen zur kostenbezogenen Vergütungsanpassung differierten in 
Abhängigkeit von der Struktur der Träger zwischen minimal 2,00 % und maximal 4,94 %. 
 
 
2.2 Anpassung des Leistungskomplexverzeichnisses an das PSG II 
 
Als Folge des PSG II und dabei insbesondere als Folge des neuen Begutachtungsinstru-
mentes (NBI) ist nach Überzeugung der SPG davon auszugehen, dass der bisherige 
Leistungskomplex „Häusliche Betreuung gemäß § 124 SGB XI“ (LK 16) inhaltlich aufgewertet 
wird. Dies begründet sich aus der Tatsache, dass als Folge des zu erwartenden schwierigeren 
Klientels künftig eine komplexere Leistungsverpflichtung auf die Ambulanten Dienste 
zukommen wird, durch welche nach Überzeugung der SPG in verstärktem Umfang auch 
Fachkräfte eingesetzt werden müssen.  
 
Nach mehreren Verhandlungsrunden konnten sich SPG und Kostenträger in den Verhand-
lungen vom 22. November 2016 auf eine übergangsweise Differenzierung des LK 16 in einen 
 
(1) LK 16a: Häusliche Betreuung 

 
(2) LK 16b: Häusliche Betreuung durch Fachkräfte 
 
verständigen. Damit verbunden war die Konkretisierung des Begriffs der „Fachkraft“; die 
Entscheidung über den jeweiligen Personaleinsatz liegt nach dem Wortlaut der Übergangs-
regelung in der Kompetenz der Verantwortlichen Pflegefachkraft des Ambulanten Dienstes. 
 
Nicht durchsetzen konnte sich die SPG mit ihrer Forderung nach einer Ergänzung aller 
Leistungskomplexe um die aus den Regelungen des PSG II bzw. der Diktion des NBI 
resultierende Verpflichtung zur „Anleitung“ mit einem pauschalen Aufschlag auf die Punkt-
zahlen aller Leistungskomplexe. Nach der Interpretation der Kostenträger gehörte die 
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Anleitung schon immer zu den Pflichtleistungen der Ambulanten Dienste, sodass nach ihrer 
Einschätzung mit dem Inkrafttreten des PSG II auf die Ambulanten Dienste keine neuen 
Leistungsverpflichtungen zukommen werden. Somit gilt für die Ambulanten Dienste das im 
Jahr 2016 vereinbarte Leistungsverzeichnis mit den vereinbarten Vergütungen über den 31. 
Dezember 2016 hinaus weiter; die Thematik wird Gegenstand der im Jahr 2017 anstehenden 
Rahmenvertragsverhandlungen sein.  
 
 
2.3 Rahmenvertrag gemäß § 75 SGB XI – Vorbereitung der Neuverhandlung 

sowie der Neustrukturierung der Vergütungssystematik 
 
Mit Datum vom 22. Dezember 2016 hat die SPG den Rahmenvertrag gemäß § 75 SGB XI 
über die Leistungen der Häuslichen Pflege gemäß § 36 SGB XI gekündigt und die Landes-
verbände der Pflegekassen sowie die örtlichen Sozialhilfeträger zu Neuverhandlungen 
aufgefordert. Hintergrund dieser Entscheidung ist die Tatsache, dass der Text des Rahmen-
vertrages an die durch das PSG II bewirkten Neuregelungen angepasst werden muss; darüber 
hinaus wird die SPG in diesem Zusammenhang auch in Verhandlungen über die Vergütungs-
systematik (Leistungskomplex-System und/oder Stundenvergütung) eintreten. 
 
Ziel der SPG ist es, die Verhandlungen bis spätestens Ende 2017 zum Abschluss zu bringen, 
sodass der neue Rahmenvertrag einschließlich der neuen Vergütungssystematik mit Wirkung 
zum 1. Januar 2018 in Kraft treten kann. 
 
 
3. Niedrigschwellige  Betreuungs-  und  Entlastungsleistungen gemäß den 

§§ 45 ff SGB XI 
 
Nachdem die SPG in den Jahren 2014 und 2015 in die Gespräche mit dem Land sowie den 
Landkreisen über eine Rechtsverordnung gemäß den §§ 45 ff SGB XI zur Regelung des 
Anspruchs auf niedrigschwellige Betreuungs- und Entlastungsleistungen eingebunden war, 
herrschte im Jahr 2016 auf Seiten des Landes in dieser Thematik weitgehend Stillstand. Erst 
mit Datum vom 30. November 2016 ging der Entwurf einer „Verordnung über die Anerkennung 
und Förderung von Angeboten zur Unterstützung im Alltag sowie über die Förderung von 
Initiativen des Ehrenamts und der Selbsthilfe nach dem SGB XI“ in die externe Anhörung.  
 
Die SPG hat von der Möglichkeit der Abgabe einer Stellungnahme Gebrauch gemacht und 
dabei insbesondere ihre Forderung nach landeseinheitlichen Zulassungsvoraussetzungen 
bekräftigt.  
 
 
4. Mitwirkung  der  SPG  im Gemeinsamen  Landesgremium  (GLG)  gemäß 

§ 90a SGB V 
 
Am 12. Juni 2013 fand auf Initiative des Ministeriums die konstituierende Sitzung des 
Gemeinsamen Landesgremiums (GLG) gemäß § 90a SGB V statt; die SPG wurde als Mitglied 
mit beratender Stimme gemäß § 2 Abs. 3 der Geschäftsordnung in das Gremium berufen. 
 
Die SPG wird im GLG durch den Vorsitzenden (Stellvertretung: Geschäftsführung) vertreten. 
Auf Beschluss des Vorstands wird die SPG das Gremium nutzen, um im Rahmen der 
Möglichkeiten Akzente zur Weiterentwicklung der ambulanten Infrastruktur im Saarland zu 
setzen. 
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III. Bereich der Kurzzeit- und Teilstationären Pflege 
 
1. Kurzzeitpflege 
 
1.1 Umstieg  auf das PSG II – Abschluss einer Rahmenvereinbarung gemäß 

§ 86 Abs. 3 SGB XI über ein vereinfachtes Verfahren nach § 92c SGB XI 
für die solitäre/separate Kurzzeitpflege 

 
Nachdem SPG und Kostenträger im ersten Halbjahr 2016 mit höchster Priorität eine Rahmen-
vereinbarung gemäß § 86 Abs. 3 SGB XI als Übergangsvereinbarung für ein vereinfachtes 
Vergütungsverfahren gemäß § 92c SGB XI für den Bereich der Vollstationären Pflege 
verhandelt und vereinbart haben, fand am 10. August 2016 die erste (und einzige) 
Verhandlung über eine Rahmenvereinbarung gemäß § 86 Abs. 3 SGB XI über ein 
vereinfachtes Verfahren nach § 92c SGB XI für die solitäre/separate Kurzzeitpflege statt. In 
den Verhandlungen konnten sich SPG und Kostenträger auf eine Rahmenvereinbarung 
verständigen, deren Kerninhalt die Vereinbarung eines einheitlichen Pflegesatzes in der 
solitären/separaten Kurzzeitpflege als Folge einer vereinbarten einheitlichen Äquivalenz-
ziffer von 1,0 für alle Pflegegrade ist. Auf diese Weise konnte nach Einschätzung der 
Verhandlungspartner das Risiko der ungewissen künftigen Pflegegrad-Einstufung ebenso 
minimiert werden wie die Problematik des unzureichenden Informationsstandes über die 
Quote der Gäste mit eingeschränkter Alltagskompetenz. 
 
Die Rahmenvereinbarung sieht ein Beitrittsverfahren vor; ein Teil der Träger hat von einem 
Beitritt Abstand genommen und stattdessen von der Möglichkeit zu Einzelverhandlungen 
Gebrauch gemacht.  
 
 
1.2 Krankenhausüberleitung gemäß § 39c SGB V bei Patienten ohne 

Anspruch auf Leistungen nach dem SGB XI 
 
Gemäß § 39c SGB V besteht seit dem 1. Januar 2016 ein Anspruch auf Leistungen der 
Kurzzeitpflege im Anschluss an einen Krankenhausaufenthalt auch in den Fällen, in denen die 
Patienten nicht pflegebedürftig im Sinne des SGB XI sind. Ziel dieser Regelung war es, die 
Rolle der Kurzzeitpflege als Clearingstelle im Anschluss an einen Krankenhausaufenthalt zu 
stärken und die in der Vergangenheit oftmals suboptimale Krankenhausüberleitung zu 
verbessern.  
 
Die SPG hat die Krankenkassen im Saarland zu Verhandlungen über eine Verfahrensverein-
barung und dabei insbesondere über die für die Abrechnung zugrunde zu legende Vergütung 
aufgefordert. Da die Krankenkassen Verhandlungen hierüber bisher stets mit dem Hinweis auf 
das erwartete, aber noch nicht vorliegende leistungsrechtliche Rundschreiben der 
Bundesebene abgelehnt haben, ist der Rechtsanspruch der Versicherten auf Kurzzeitpflege 
gemäß § 39c SGB V im Saarland faktisch bisher nicht umgesetzt. Die SPG wird daher 
gegebenenfalls eine eigene Empfehlung gegenüber den Kurzzeitpflegeeinrichtungen zur 
Umsetzung des § 39c SGB V formulieren. 
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2. Teilstationäre Pflege 
 
2.1 Umstieg auf das PSG II  
 
Im ersten Halbjahr 2016 trat die SPG mit den Kostenträgern in Verhandlungen über eine 
Umsetzung des PSG II für den Bereich der Teilstationären Pflege ein; Ziel der SPG war es, 
analog zu dem für den Bereich der Vollstationären Pflege sowie der Kurzzeitpflege 
praktizierten Verfahren auch für den Bereich der Teilstationären Pflege eine Rahmenverein-
barung gemäß § 86 Abs. 3 SGB XI über ein vereinfachtes Vergütungsverfahren als 
Übergangsregelung gemäß § 92c SGB XI abzuschließen.  
 
Leider waren die Kostenträger nicht dazu bereit, für die Tagespflege eine Vereinbarung mit 
analogen Regelungen abzuschließen; strittig war dabei insbesondere der von der SPG geltend 
gemachte Risikozuschlag („PSG II-Zuschlag“), dessen Rechtfertigung seitens der 
Kostenträger für Einrichtungen der Tagespflege in Frage gestellt wurde. 
 
Nach dem Scheitern der Verhandlungen über eine Rahmenvereinbarung gemäß § 86 Abs. 3 
SGB XI als Übergangsvereinbarung gemäß § 92c SGB XI für den Bereich der Teilstationären 
Pflege fanden zwischen dem 6. September und 19. September 2016 die verbandsweise 
geführten „Gebündelten Einzelverhandlungen“ für die Einrichtungen der Tagespflege statt. 
Im Ergebnis wurden mit den Kostenträgern die unterschiedlichsten Vergütungsmodelle 
vereinbart; zwischen den Kostenträgern und den Einrichtungsträgern bestand jedoch 
Einvernehmen darüber, dass diese Vereinbarungen keine präjudizierende Wirkung auf die 
anstehenden Rahmenvertragsverhandlungen haben werden. 
 
 
2.2 Neuverhandlung des Rahmenvertrages gemäß § 75 SGB XI für die 

Leistungen der Teilstationären Pflege gemäß § 41 SGB XI 
 
Im Herbst 2016 trat die SPG mit den Kostenträgern in Verhandlungen über eine Weiterent-
wicklung des Rahmenvertrages gemäß § 75 SGB XI für die Leistungen der Teilstationären 
Pflege gemäß § 41 SGB XI ein. In der ersten Verhandlungsrunde wurde seitens der SPG der 
Entwurf eines Rahmenvertrages vorgelegt, welcher im Wesentlichen die folgenden Eckpunkte 
beinhaltet: 
 

• die Neuformulierung der Leistungsbeschreibung unter besonderer Berücksichtigung 
der tagspflegespezifischen Besonderheiten 
 

• die Vereinbarung eines pflegegradunabhängigen Personalschlüssels 
 

• eine sachgerechte Regelung der Fahrtkosten. 
 
Die Kostenträger haben ihrerseits Regelungsbedarf insbesondere hinsichtlich der räumlichen 
Ausstattung der Tagespflegeeinrichtungen angemeldet.  
 
Die Verhandlungen werden im Jahr 2017 mit hoher Intensität fortgesetzt. 
 
  



Seite 12 von 16 
 
 

 
 

 
IV. Altenpflegeausbildung und Fachkräftesituation 
 
1. Altenpflegeausbildung und Umlagesystem 
 
Im Ausbildungsjahr 2016/17 konnte mit fast 1.400 Ausbildungsverträgen ein neuer 
Höchststand in der Altenpflege- sowie Altenpflegehilfeausbildung erreicht werden. Nach wie 
vor kann festgestellt werden, dass das mit Rechtsverordnung vom November 2011 eingeführte 
Umlagesystem in der Finanzierung der Ausbildungsvergütungen, welches einen 
maßgeblichen Anteil an der Steigerung der Ausbildungsplatzzahlen hat, bei den 
Altenhilfeeinrichtungen auf eine hohe Akzeptanz stößt. 
 
Leider ist zu befürchten, dass diese Akzeptanz durch die seitens des Finanzamtes dargelegte 
Auffassung leiden wird, wonach es sich bei der Tätigkeit der Zuständigen Stelle Altenpflege-
ausbildungsumlage (ZSA) um eine gewerbliche, auf Gewinnerzielung ausgerichtete Tätigkeit 
handelt, welche neben einer Umsatzsteuerpflicht auch eine Körperschaftsteuer- und 
Gewerbesteuerpflicht begründet. Als Ergebnis dieser Einschätzung ging der SPG/ZSA im 
Dezember 2016 ein Steuerbescheid für die Jahre 2012 bis 2014 zu, welcher die SPG zur 
Zahlung von mehr als 180.000 € Steuern für die Tätigkeit der ZSA verpflichtete. Da aus Sicht 
des Vorstandes nicht nachvollziehbar ist, dass die SPG/ZSA für die Übernahme hoheitlicher 
Tätigkeiten im Auftrag des Landesministeriums zur Steuerzahlung herangezogen wird, hat der 
Vorstand beschlossen, dass die SPG gegen den Steuerbeschied Widerspruch einlegt und die 
strittige Frage gegebenenfalls durch eine Klage vor dem Finanzgericht klären lässt.  
 
 
2. Weiterentwicklung der Pflegehelferausbildung zur zweijährigen „Pflege-

assistentenausbildung“ 
 
Bereits im Jahr 2015 hat die SPG gegenüber dem Ministerium die Problematik der aus ihrer 
Sicht unzureichenden Qualifikation der Altenpflegehelfer mit einjähriger Ausbildung 
thematisiert. Hintergrund dieser Problemanzeige war die Erkenntnis, dass die Ausbildung zum 
Altenpflegehelfer, welche nach Abzug der Prüfungsphase faktisch weniger als ein Jahr dauert, 
nicht ausreichend ist, um die für die praktische Arbeit notwendigen Kenntnisse, Fertigkeiten 
und Fähigkeiten zu vermitteln. Angesichts dieser Situation hat die SPG gegenüber dem 
Ministerium eine Aufwertung der Altenpflegehelferausbildung hin zu einer zweijährigen 
Ausbildung mit dem Abschluss „Pflegeassistent“ gefordert.  
 
Im Rahmen des vom Ministerium im Herbst 2016 initiierten „Pflegepakt Saarland“ hat das 
Ministerium diese Anregung aufgegriffen: Da die Entwicklung des Pflegeberufegesetzes auf 
Bundesebene mit dem Ziel einer generalistischen Ausbildung im Jahr 2016 weitgehend zum 
Stillstand kam, beschäftigte sich die AG I („Umsetzung der Generalistik, Finanzierung, 
Curricula“) entgegen der ursprünglichen Planung nicht mit der Umsetzung der Generalistik, 
sondern schwerpunktmäßig mit der Einführung einer zweijährigen Ausbildung zum Pflege-
assistenten.  
 
Wenngleich die SPG begrüßt, dass ihre Anregung zur Aufwertung der Altenpflegehelferaus-
bildung aufgegriffen wurde, so erschwert die Bearbeitung des Themas im Rahmen des Pflege-
paktes mit Vertretern der unterschiedlichsten Interessengruppen die Erörterung auf der 
fachlichen Ebene. 
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V. Übergreifender Bereich 
 
1. Mitwirkung beim „Pflegepakt Saarland“ 
 
Im Sommer 2016 überraschte Ministerin BACHMANN mit der Ankündigung, gemeinsam mit 
dem Landespflegerat einen „Pflegepakt Saarland“ ins Leben zu rufen. Als Ziel dieses Paktes, 
an welchem alle relevanten Akteure der Pflege mitwirken sollen, wurde die Verbesserung der 
Situation der Pflegenden sowie der Pflegebedürftigen genannt. 
 
Der Vorstand der SPG hat zunächst die Sinnhaftigkeit des Pflegepaktes Saarland in Frage 
gestellt: Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass der im Jahr 2012 auf Initiative des 
damaligen Sozialministers STORM eingeleitete „Pflegedialog“, an welchem die SPG mit 
hohem Ressourceneinsatz mitgewirkt hat, niemals zum Abschluss gebracht wurde, war die 
Notwendigkeit einer weiteren Initiative mit vergleichbarer Zielsetzung aus Sicht der SPG nicht 
nachvollziehbar. Darüber hinaus wurde die Vermischung von krankanhausspezifischen 
Problemen mit Themen aus dem Bereich der Altenhilfe als „nicht sachgerecht“ beurteilt.  
 
Da sich die SPG einer konstruktiven Mitwirkung bei der Verbesserung der Situation der 
Pflegebedürftigen sowie der Pflegekräfte jedoch keinesfalls verschließen wollte, wurden 
gegenüber dem Ministerium die Voraussetzungen für eine Mitwirkung der SPG beim 
Pflegepakt Saarland kommuniziert. Nachdem das Ministerium auf diese Bedingungen 
(insbesondere: Mitwirkung der SPG als gleichberechtigter Partner unter Federführung des 
Ministeriums, strikte Trennung des Krankenhaussektors vom Bereich der Altenhilfe) 
eingegangen ist, hat die SPG ihre Mitwirkung am Pflegepakt Saarland zugesagt. 
 
Zur Umsetzung der im Rahmen des Pflegepaktes Saarland formulierten Ziele wurden seitens 
des Ministeriums drei Arbeitsgruppen gegründet, welche die aus Sicht des Ministeriums 
relevanten Problembereiche bearbeiten sollen: 
 
1. AG I: „Umsetzung der Generalistik, Finanzierung, Curricula“ 

 
2. AG II: „Personalsituation in Einrichtungen der Altenhilfe“ 
 
3. AG III: „Erarbeitung von Maßnahmen zur Imagesteigerung und Attraktivierung des 

Pflegeberufs“. 
 
Die SPG ist in allen drei Arbeitsgruppen vertreten. Wenngleich für den Bereich der 
Kranken-häuser im Jahr 2016 strukturelle Verbesserungen erreicht wurden (welche jedoch 
nicht zwingend auf den Pflegepakt Saarland zurückgeführt werden können), so zeigen die 
bisherigen Erfahrungen mit der Arbeit der AGs, dass das vom Ministerium gewählte Format 
mit einer Vielzahl unterschiedlicher Interessenvertreter (bei welchen die Fachkompetenz 
oftmals nur eine untergeordnete Rolle spielt) nicht geeignet ist, um zielgerichtet und ergebnis-
orientiert Lösungen zu erarbeiten.  
 
 
2. Umsetzung des „Strukturmodells“ zur vereinfachten Pflegedoku-

mentation 
 
Nachdem im Jahr 2014 der Pflegebeauftragte der Bundesregierung den Startschuss zu dem 
Projekt „Vereinfachung der Pflegedokumentation“ gegeben hat, wurden im Jahr 2015 im 
Saarland mit dem „Kooperationsgremium“ die zur Umsetzung der vereinfachten Pflegedo-
kumentation auf  Landesebene  erforderlichen Strukturen geschaffen. Mit Beschluss des Lan- 
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despflegeausschusses wurde die Federführung des Kooperationsgremiums, welchem neben 
der SPG und den Pflegekassen auch die Prüfdienste, die Heimaufsicht sowie die Altenpflege-
schulen angehören, an die SPG übertragen.  
 
Im Jahr 2016 konnte festgestellt werden, dass die Implementierung des Strukturmodells zur 
Vereinfachung der Pflegedokumentation in den Einrichtungen mit großem Engagement der 
Beteiligten vorangebracht wurde. Die im Bundesvergleich überdurchschnittlich hohe 
Teilnahmequote ist ein Indiz für die hohe Akzeptanz auf Seiten der Einrichtungen ebenso wie 
für die professionelle Begleitung durch das Projektbüro Ein-STEP, dessen Finanzierung 
entgegen der ursprünglichen Planung (und dem seitens der SPG im Dezember 2015 gegen-
über dem Bundespflegebeauftragten vorgetragenen Anliegen entsprechend) über den 30. Juni 
2016 hinaus sichergestellt wurde.  
 
Nachdem im Jahr 2015 das Strukturmodell zunächst schwerpunktmäßig in den Stationären 
Altenhilfeeinrichtungen implementiert wurde, erfolgte im Jahr 2016 die Implementierung auch 
im Bereich der Ambulanten Dienste. Die Rückmeldungen der teilnehmenden Stationären 
sowie Ambulanten Altenhilfeeinrichtungen zu den mit der Implementierung sowie Anwendung 
des Strukturmodells gemachten Erfahrungen sind überwiegend positiv; sodass das Projekt 
aus Sicht der SPG als „sehr erfolgreich“ bewertet werden kann. 
 
 
3. Umstieg auf das Neue Begutachtungsinstrument (NBI) 
 
Im Zusammenhang mit dem PSG II hat der Gesetzgeber den von der Fachöffentlichkeit seit 
langem geforderten neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff (Neues Begutachtungsinstrument – 
NBI) eingeführt. Zur Vorbereitung auf das neue Begutachtungsverfahren hat die SPG am 8. 
März 2016 eine Fachtagung organisiert, zu welcher mit Frau Prof. BENSCH (PTHV) sowie 
Frau FEDERMEYER (MDK Saarland) zwei kompetente Referentinnen gewonnen werden 
konnten. 
 
Die Teilnehmerzahl erreichte mit mehr als 250 Interessenten die Kapazitätsgrenze, was ein 
Indiz für den hohen Informationsbedarf darstellte. Aus Sicht der SPG stellte die Fachtagung 
den Charakter einer Auftaktveranstaltung dar, deren Impulse in den Verbänden sowie von den 
Einrichtungen und Trägern aufgegriffen werden. 
 
 
4. Begleitung bei Gesetzesvorhaben – insbesondere: Reform des Landes-

heimgesetzes 
 
Nachdem im Frühjahr 2014 eine Reform des Landesheimgesetzes angekündigt wurde, 
erfolgte im Jahr 2015 seitens der Landesregierung eine Entfristung des zunächst bis zum 31. 
Dezember 2015 befristeten Landesheimgesetzes. Entgegen der Ankündigung des 
Ministeriums trat das neue Landesheimgesetz jedoch nicht im Jahr 2016 in Kraft; vielmehr 
ging der Gesetzentwurf mit Datum vom 24. Oktober 2016 in die externe Anhörung. 
 
Die SPG hat sich im Rahmen ihrer Stellungnahme vom 10. November 2016 zum 
Gesetzentwurf positioniert und dabei insbesondere eine differenzierte Auffassung zur 
geplanten Ausweitung des Geltungsbereichs auf Ambulante Dienste sowie auf ambulant 
betreute Wohnformen vertreten. 
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5. Besetzung der Schiedsstelle gemäß § 76 SGB XI 
 
Mit dem Auslaufen der Amtsperiode der Mitglieder der Schiedsstelle im Jahr 2004 gab es 
seitens der Geschäftsstelle der Schiedsstelle, welche gemäß der bisherigen Schiedsstellen-
verordnung dauerhaft bei der AOK angesiedelt war, keinerlei Initiativen zur Neubesetzung der 
Schiedsstelle für die nächste Amtsperiode. Wiederholte Schreiben der SPG, welche auch an 
das Ministerium als Rechtsaufsicht gingen, blieben ohne Reaktion.  
 
Erst anlässlich der Anrufung der Schiedsstelle durch einen Träger erfolgten im Jahr 2015 erste 
Schritte zur Neubesetzung der Schiedsstelle. Der von der SPG bereits im Jahr 2014 für das 
Amt des unparteiischen Vorsitzenden vorgeschlagene Richter a.D. Dr. Ulrich HAMBÜCHEN 
wurde jedoch seitens der Kostenträger ohne Angabe von Gründen abgelehnt; stattdessen 
schlugen die Kostenträger ihrerseits den ehemaligen Geschäftsführer der Landwirtschaft-
lichen Krankenkasse Saarland, Herrn Helmut HEINZ, vor.  
 
Da sich dieser Vorschlag für die SPG als völlig inakzeptabel darstellte, wurde am 24. 
November 2016 per Los über das Amt des unparteiischen Vorsitzenden entschieden. Das 
Los fiel auf den Kandidaten der Kostenträger, sodass nach 12 Jahren Vakanz das Amt des 
unparteiischen Vorsitzenden der Schiedsstelle gemäß § 76 SGB XI nunmehr von einem 
langjährigen Kassenfunktionär wahrgenommen wird. 
 
 
6. Mitwirkung an den vom Pflegebeauftragten organisierten „Regionalen 

Pflegekonferenzen“ 
 
Auch im Jahr 2016 hat die SPG ihre Selbstverpflichtung zur engen Kooperation mit dem 
saarländischen Pflegebeauftragten, Herrn Jürgen BENDER, wahrgenommen. Dies zeigte sich 
insbesondere darin, dass die SPG in der Person des Vorsitzenden oder alternativ des 
Geschäftsführers an den vom Pflegebeauftragten in jedem Landkreis durchgeführten 
„Regionalen Pflegekonferenzen“ teilgenommen und den Pflegebeauftragten mit ihrem Sach-
verstand unterstützt hat.  
 
 
7. Mitwirkung im „AAL-Netzwerk“  
 
Im Mai 2014 fand die Gründungsveranstaltung des vom Sozialministerium initiierten und von 
der HTW (Herrn Prof. LANGGUTH) geleiteten „AAL-Netzwerks“ statt. Entsprechend dem 
Beschluss des Vorstandes beteiligte sich die SPG auch im Jahr 2016 im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten am „AAL-Netzwerk“. 
 
 
8. Mitwirkung im „Demenz-Netzwerk“  
 
Nachdem die SPG im Jahr 2014 Mitglied im „Demenz-Netzwerk Saar“ wurde, erfolgte in den 
Folgejahren eine Beteiligung an den Netzwerk-Aktivitäten. Konkret bedeutet dies die 
Teilnahme an den von der Landesfachstelle Demenz durchgeführten Fachtagungen sowie die 
Weiterleitung der von der Landesfachstelle veröffentlichten Informationen über die Arbeit des 
Netzwerks. 
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9. Beteiligung am SZ-Lesertelefon 
 
Auch im Jahr 2016 beteiligte sich die SPG an dem im Jahr 2005 von der Saarbrücker Zeitung 
in Kooperation mit der Verbraucherzentrale des Saarlandes eingerichteten „Lesertelefon“. 
Mehr als zehn Jahre nach Einrichtung des SZ-Lesertelefons ist festzustellen, dass das 
Informationsbedürfnis der Bevölkerung in Bezug auf Fragen der Pflegeversicherung 
ungebrochen groß ist.  
 
 
Saarbrücken, den  
 
 
 
 
 
 
___________________      ___________________ 
Der Vorsitzende       Die Geschäftsführung 
 
 


